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3. Satzung

zur Anderung der Satzung überdie Erhebung von Gebührenfürdie
Benutzung der Bestattungseinrichtungen der Gemeinde Chiemsee

(Bestattungsgebührensatzung)

Vom 28.06.2022

Aufgrund des Art. 8 des Kommunalabgabengesetzes (KAG) und Art. 20 des
Kostengesetzes (KG) erlässtdie Gemeinde Chiemsee folgende

Satzung

Anderungen

Das Gebührenverzeichniszur Satzung überdie Erhebung von Gebührenfürdie Benutzung
der Bestattungseinrichtungen der Gemeinde Chiemsee erhältfolgende, in der Anlage
aufgeführteFassung.

Inkrafttreten

Die Satzung tritt am Tag nach ihrer Bekanntmachung in Kraft.

Breitbrunn a. Chiemsee, 28.06.2022

Gemeinde ^Wiemsee vff^E^

^rmin Krämmer
Erster Bürgermeister

Bekanntmachunasvermerk:

Die Satzung wurde am 29.06.2022 in der Geschäftsstelleder Verwaltungsgemeinschaft
Breitbrunn a. Chiemsee zur öffentlichen Einsichtnahme niedergelegt.
Hieraufwurde durch Anschlag an allen Gemeindetafeln in der Gemeinde hingewiesen.
Die Anschlägewurden am 30.06.2022 angeheftet und am 01.08.2022 wieder entfernt.

Breitbrunn^aCChiemsee, 02.08.2022

Arffiin Krämmer
Erster Bürgermeister
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Anlage zur 3. Änderungssatzung der Bestattungsgebührensatzung 
(BestGS) der Gemeinde Chiemsee 

Vom 28.06.2022 

G E B Ü H R E N V E R Z E I C H N I S  

I. Grabgebühren 

Die Grabgebühren betragen bei erstmaligem Erwerb oder Verlängerung eines 
Nutzungsrechtes an einer Grabstätte für 

1. ein Familiengrab 30,00 EUR / jährlich 
2. ein Einzelgrab  20,00 EUR / jährlich 
3. ein Urnengrab  20,00 EUR / jährlich 
4. ein anonymes Urnenerdgrab  40,00 EUR / jährlich  

II. Nebengebühren  

Nebengebühren werden erhoben im Zusammenhang mit einer Bestattung für 
sonstige Leistungen, wie 

1. die Ausstellung einer Grabnutzungsurkunde 
(Verleihung des Nutzungsrechts)   60,00 EUR 

2. die Umschreibung oder Verlängerung eines 
Grabnutzungsrechts   60,00 EUR 

3. die Durchführung einer Exhumierung (Erdbestattung) 1.000,00 EUR 

4. die Durchführung einer Exhumierung (Urnenbestattung) 200,00 EUR 

III. Auslagen 

Auslagen der Gemeinde sind zum Selbstkostenpreis zu vergüten.  


